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Bezeichnung aller Lehrveranstaltungen und Voraussetzungen für deren Besuch 
(Das Lehrveranstaltungsangebot für das jeweilige Schuljahr entnehmen Sie dem Lehrveranstaltungsplan.) 

 
Einsatzbekleidung und persönliche Schutzausrüstung mitnehmen! 

Einsatzhose mit Gürtel, Einsatzbluse mit Namensstreifen und Ortsname, Diensthemd grau, Schutzjacke, Sicherheitsstiefel, 
Schutzhandschuhe, Feuerwehrhelm (lt. Oö. Feuerwehr-Dienstbekleidungsordnung) 

 
Der erfolgreich absolvierte Grundlehrgang ist Voraussetzung 

für den Besuch aller Lehrveranstaltungen der Oö. Landes-Feuerwehrschule. 
 
 

01 Grundlehrgang (Anmeldung nur an zuständiges BFKDO): Vollendetes 16. Lebensjahr, mindestens drei Monate 
Mitglied einer Feuerwehr, im Feuerwehrpass eingetragene Grundausbildung in der Feuerwehr (Eintragung durch 
Kommandant) und 16 Stunden Erste-Hilfe-Ausbildung (Eintragung durch Rettungsdienst). 

02 Gruppenkommandantenlehrgang: Vollendetes 18. Lebensjahr, mindestens ein Dienstjahr bei einer Feuerwehr. 

04 Atemschutzlehrgang: 
Vollendetes 18. Lebensjahr, Höchstalter 40, mind. ein Dienstjahr bei einer Feuerwehr, Nachweis über gültige AS-
Tauglichkeitsuntersuchung (Vorlage des ärztl. Gutachtens (Original) laut Richtlinie des OÖLFV). Die Kosten für die 
AS-Erstuntersuchung im Rahmen des AS-Lehrganges werden nach positivem Lehrgangsabschluss rückvergütet. 

05 Funklehrgang (Anmeldung nur an zuständiges BFKDO):  Erfolgreich absolvierter Grundlehrgang. 

06 Lehrgang für Tanklöschfahrzeug-Besatzungen:  
 Erfolgreich absolvierter Gruppenkommandantenlehrgang (02). Maschinistenlehrgang (12) erwünscht. 

08 Kommandanten-Weiterbildungslehrgang (nur für aktive Feuerwehrkommandanten): 
 Erfolgreich absolvierter KDT-LG (77) bzw. bis Sommer 1996 erfolgreich absolvierter KDT-LG („alt“, 03). 

12 Maschinistenlehrgang: Vollendetes 16. Lebensjahr, mindestens ein Dienstjahr bei einer Feuerwehr. 

13 Lotsenlehrgang: Vollendetes 18. Lebensjahr, erfolgreich absolvierter Funklehrgang (05), Besitz eines gültigen 
Führerscheines. 

14 Wasserwehrlehrgang-I: Vollendetes 16. Lebensjahr, mindestens ein Dienstjahr bei einer Feuerwehr, Freischwimmer. 

15 Wasserwehrlehrgang-II: Erfolgreich absolvierter Wasserwehrlehrgang-I (14) bzw. erfolgreich absolvierte und in 
F-Pass eingetragene Wasserdienstgrundausbildung in der Feuerwehr, Freischwimmer. 

16 Schiffsführerlehrgang-I + II: 
17 Vollendetes 18. Lebensjahr, mindestens ein Dienstjahr bei einer Feuerwehr, Führerschein-B, erfolgreiche 
 Absolvierung des Wasserwehrlehrganges-I (14) bzw. erfolgreich absolvierte und in F-Pass eingetragene 
        Wasserdienstgrundausbildung in der Feuerwehr, Freischwimmer. 

18 Sprenglehrgang-I + II (gesonderte Anmeldung über Stützpunkt und BFKDO erforderlich): 
19 Vollendetes 21. Lebensjahr, mindestens ein Dienstjahr bei einer Feuerwehr, 
 Leumundszeugnis darf keine Vorstrafen aufweisen (Strafregisterauszug). 

20 Taucherlehrgang (gesonderte Anmeldung über Stützpunkt und BFKDO erforderlich): 
Erfolgreich absolvierter Atemschutzlehrgang (04), Rettungsschwimmer, Nachweis über gültige Tauglichkeits-
untersuchung, Teilnahme erst nach erfolgreicher Aufnahmeprüfung. 

22 Strahlenmesslehrgang-I:  Vollendetes 18. Lebensjahr, mindestens ein Dienstjahr bei einer Feuerwehr. 

23 Strahlenmesslehrgang-II (LA-Bronze):  Erfolgreich absolvierter Strahlenmesslehrgang-I (22). 

26 Vorbeugender Brandschutz-I: nur für KDT, KDTSTV, FT-A und FT-B. 
Erfolgreich absolvierter Zugskommandanten-Lehrgang (76) bzw. bis Sommer 1996 KDT-LG („alt“, 03). 
Lehrgang für Feuerpolizeiliche Überprüfung (108) erwünscht. 

29 Lehrgang für Waldbrandbekämpfung mit Hubschrauberunterstützung: 
Erfolgreich absolvierter Gruppenkommandantenlehrgang (02). 
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30 Jugendbetreuerlehrgang (Ausschreibung erfolgt über die BFKDT, keine Anmeldung an die OÖLFS!): 
Vollendetes 18. Lebensjahr. 

31 Gerätewartelehrgang:  Erfolgreich absolvierter Maschinistenlehrgang (12) bzw. erfolgreich absolvierte und im 
Feuerwehrpass eingetragene Maschinistengrundausbildung in der Feuerwehr. GRKDT-Lehrgang (02) erwünscht. 

32 Lehrgang für Schrift- und Kassenführer:  Erfolgreich absolvierter Gruppenkommandantenlehrgang (02). 

33 Spreng-Weiterbildung* 

34 Zillenwartungslehrgang: Handwerkliches Geschick für Holzarbeiten. 

35 Rettungsschwimmerlehrgang: mindestens ein Dienstjahr bei einer Feuerwehr, Freischwimmer. 

36 Technischer Lehrgang-I:  Vollendetes 18. Lebensjahr, mindestens ein Dienstjahr bei einer Feuerwehr. 

37 Bewerterlehrgang* 

42 Führungsseminar des ÖBFV* (nur für Organe des OÖLFV) 

43 Strahlenmess-Weiterbildung: Strahlenmessleistungsabzeichen in Bronze 

45 Schiffsführer-Weiterbildung*:  Schiffsführerpatent, zwei Jahre Praxis als Schiffsführer im Feuerwehrdienst. 

47 Taucherlager* 

48 Lehrgang für Träger von Vollschutzanzügen*** : Gültige Atemschutztauglichkeitsuntersuchung.  
Erfolgreich absolvierter Gruppenkommandantenlehrgang (02) und Atemschutzlehrgang (04) bzw. erfolgreich 
absolvierte und im F-Pass eingetragene Atemschutzgeräteträgerausbildung in der Feuerwehr (statt AS-Lehrgang). 

49 Kranfahrzeug-Lehrgang* für alle Feuerwehrkranfahrzeuge, sowie für Ladekräne über 30m-Tonnen:  
Erfolgreich absolvierter Technischer Lehrgang-I (36), Führerschein C. 

50 Drehleitermaschinistenlehrgang:  Gruppenkommandantenlehrgang (02), Führerschein C. 

52 Brandschutzbeauftragtenlehrgang (nur für Brandschutzbeauftragte, Anmeldung nur über OÖBVST): 
 Brandschutzwartlehrgang bzw. erfolgreich absolvierter GRKDT-Lehrgang (02). 

53 Lehrgang für Maßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen*** :  
Erfolgreich absolvierter Gruppenkommandantenlehrgang (02) und Atemschutzlehrgang (04) bzw. erfolgreich 
absolvierte und im F-Pass eingetragene Atemschutzgeräteträgerausbildung in der Feuerwehr (statt AS-Lehrgang). 
Gültige Atemschutztauglichkeitsuntersuchung. 

54 Einsatzleiterlehrgang 
 Erfolgreich absolvierter ZGKDT-LG (76) bzw. bis Sommer 1996 erfolgreich absolvierter KDT-LG („alt“, 03). 

55 Ausbilderschulung*: Schulungen und Seminare für das Lehrpersonal der Oö. Landes-Feuerwehrschule. 
 Nur für Ausbilder der OÖLFS! 

56 Informationslehrgang FULA-Silber/Gold*  (nur für Ausbilder AFKDO+BFKDO) 

57 Informationslehrgang FLA-Gold* (nur für Ausbilde r AFKDO+BFKDO) 

58 Strahlenmesslehrgang-III (LA-Silber):  Erfolgreich abgelegtes Strahlenmessleistungsabzeichen in Bronze. 

59 Brandschutz in Schulen* 

60 Technischer Lehrgang-II:  Erfolgreich absolvierter Technischer Lehrgang-I (36). 

61 Lehrgang für Betreiber von Atemluftfüllstationen:  Erfolgreich absolvierter Atemschutzlehrgang (04) bzw. 
erfolgreich absolvierte und im F-Pass eingetragene Atemschutzgeräteträgerausbildung in der Feuerwehr. 

62 Einschulung für GSF-Stützpunkte* 

63 Lehrgang für Sauerstoffschutzgeräteträger*** :  Erfolgreich absolvierter Atemschutzlehrgang (04). 
Gültige Atemschutztauglichkeitsuntersuchung. 
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64 Lehrgang zur Unterweisung in der Handhabung von Warn- und Messgeräten 
Erfolgreich absolvierter Atemschutzlehrgang (04) bzw. erfolgreich absolvierte und im F-Pass eingetragene 
Atemschutzgeräteträgerausbildung in der Feuerwehr. 

66 Lehrgang für Atemschutzwarte in der Feuerwehr:  Erfolgreich absolvierter Atemschutzlehrgang. 

67 Lehrgang für Sachkundige zur Überprüfung und Instandhaltung von tragbaren Feuerlöschern 
 Erfolgreich absolvierter Gruppenkommandantenlehrgang (02), nur für Feuerwehren mit entsprechendem 
Spezialwerkzeug zur Überprüfung und Instandhaltung von tragbaren Feuerlöschern! 

68 Flughelfer-Weiterbildung (nur für ausgebildete Flughelfer mit GRKDT-, WHS-, FU- und AS-Lehrgang)* 

69 Seminar für Ausbildung in der Feuerwehr:  Erfolgreich absolvierter Zugskommandantenlehrgang (76)  bzw. bis 
Sommer 1996 erfolgreich absolvierter KDT-LG („alt“, 03) und Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold. 

71 Bewerterlehrgang Leistungsprüfung Technische Hilfeleistung*:  Voraussetzungen laut Richtlinie „THL-OÖ“. 

72 Archivarlehrgang (jährliche wechselnde Themen) 

73 Lehrgang für Ausbilder bei Funklehrgängen*: Voraussetzungen laut Richtlinie „Funklehrgang“: Erfolgreich 
absolvierter Lotsenlehrgang (13), FULA-Gold. Für Vortragende und Lehrveranstaltungsleiter zusätzlich  FLA-Gold. 

74 Lehrgang für Lehrgangsleiter Funk*: Lehrgang für Ausbilder FULG, Seminar für Ausbildung. 

75 Lehrgang für Hauptbewerter THL*: Voraussetzungen laut Richtlinie „THL-OÖ“. 

76 Zugskommandantenlehrgang:  Vollendetes 21. Lebensjahr, erfolgreich absolvierter GRKDT-Lehrgang (02). 

77 Kommandantenlehrgang (nur für neu gewählte Feuerwehrkommandanten bzw. -stellvertreter): 
 Ausschließlich erfolgreich absolvierter Zugskommandanten-Lehrgang (76) 

78 Brandschutzwartlehrgang (früher BSB-E, für Brandschutzbeauftragte, Anmeldung nur über OÖBVST) 

79 Brandschutzbeauftragten-Fachkurs (für Brandschutzbeauftragte, Anmeldung nur über OÖBVST): 
Brandschutzbeauftragten-Grundkurs. 

80 Fachseminar des ÖBFV für Höhere Feuerwehrführungskräfte 
Teilnehmer sind Organe des OÖLFV. Anmeldung ausschließlich nach Ausschreibung durch die OÖLFS. 

81 Erste und Erweiterte Löschhilfe (für Brandschutzbeauftragte, Anmeldung nur über OÖBVST) 

82 Lehrgang für Ladekranführer (für Ladekräne bis 30m-Tonnen): Führerschein-C 

83 Lehrgang für Ausbilder bei Grundlehrgängen* Voraussetzungen laut Richtlinie „Grundlehrgang“: FLA-Gold.  

84 Lehrgang für Lehrgangsleiter Grundlehrgang*: Lehrgang für Ausbilder GLG, Seminar für Ausbildung. 

86 Feuerwehrgeschichte-Lehrgang (für „Einsteiger“ in die Feuerwehrgeschichte) 

87 Nachschulung für Sachkundige TFL (nur für Sachkundige, die noch keine Nachschulung absolviert haben) 

88 Ölwehr auf Gewässern* 

89 Ergänzungslehrgang „Brandschutzpass“ (nur für BSB, die Nachweis gemäß TRVB O 117 benötigen, 
Anmeldung nur über OÖBVST) Erfolgreich absolvierter Brandschutzbeauftragten-Grundkurs nach OÖ FPV, 
LGBl 113/1998. 

90 Handbuch Grundausbildung, Ausbilderleitfaden (nur für Organe und Hilfsorgane): Zugskommandantenlehrgang 

91 Ausbildungsplanerstellung (nur für Organe und Hilfsorgane): Zugskommandantenlehrgang 

92 Rhetorik (nur für Kommandanten): Kommandantenlehrgang 

93 Gefahrgutlenker*: erfolgreich absolvierter Lehrgang für Maßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen. 

96 Feldkochgehilfenlehrgang*: praktische Erfahrung als Koch bei FJ-Lagern, Bewerben und FUB-Dienst. 

97 KAT-Seminar I*: Anmeldung ausschließlich nach Ausschreibung durch die OÖLFS. 
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98  KAT-Seminar II*: KAT-Seminar-I. Anmeldung ausschließlich nach Ausschreibung durch die OÖLFS. 

99 Brandschutzgruppe-Lehrgang 
(für Brandschutzbeauftragte oder Mitglieder einer Betriebsbrandschutzgrupppe, Anmeldung nur über OÖBVST) 

102 Kranfahrzeug-Weiterbildung*: Kranfahrzeug-Lehrgang. 

103 KAT-Seminar-für Feuerwehrführungskräfte*: Einsatzleiterlehrgang. 

104 Grundlehrgang-Weiterbildung*: Lehrgang für Ausbilder bei Grundlehrgängen. 

105 Gefahrgutlenker-Weiterbildung*: nur für Absolventen der Gefahrgutlenkerausbildung 2008 in der OÖLFS 
(Teilnehmer der Stützpunkte und Ausbilder der OÖLFS) 

106 Lehrgang für Vortragende in Sicherheitsinformationszentren: nur für Vortragende der Feuerwehr, bei denen 2012 
ein Sicherheitsinformationszentrum aktiv ist. 

107 Lehrgang für Brandmeldeanlagen: nur für Führungskräfte von Feuerwehren mit Brandmeldeanlagen in ihrem 
Pflichtbereich. Zugskommandantenlehrgang. 

108 Lehrgang für Feuerpolizeiliche Überprüfung: nur für Führungskräfte von Feuerwehren, die als Sachverständige an 
feuerpolizeilichen Überprüfungen in ihrem Pflichtbereich teilnehmen. Zugskommandantenlehrgang. 

109 Disponentenschulung für Mitarbeiter in Bezirkswarnstellen*: 
Funk-, Lotsen- und Nachrichtendienst- und GRKDT-Lehrgang. 

110  KAT-Seminar III*:  KAT-Seminar-II. Anmeldung ausschließlich nach Ausschreibung durch die OÖLFS. 

111  Sachkundige Tragbare Feuerlöscher-Weiterbildung: nur für Feuerwehrmitglieder mit Sachkundigenausbildung. 

112  Höhenretterlehrgang*: nur für Feuerwehrmitglieder der Höhenrettungsstützpunkte. 

113 Teleskopmastbühnenmaschinistenlehrgang*: Gruppenkommandantenlehrgang (02), Führerschein C. 

 

* keine Anmeldung erforderlich, Lehrveranstaltung wird gesondert einberufen 

 

***Hinweis - körperliche Eignung: 

Generell wird die körperliche Eignung bei den entsandten aktiven Feuerwehrkameraden angenommen. 
Bei allen Lehrveranstaltungen, für deren Besuch der Atemschutzlehrgang bzw. die Atemschutzgeräteträgerausbildung in der 
Feuerwehr Voraussetzung ist, ist der Nachweis über gültige AS-Tauglichkeitsuntersuchung (Bestätigung des 
Feuerwehrkommandanten auf der Rückseite der Einberufungskarte) zu erbringen. 
Ist der Lehrveranstaltungsteilnehmer bereits ausgebildeter Atemschutzgeräteträger soll die Möglichkeit bestehen, ihn bei 
den Einsatzübungen unter Atemschutz einzusetzen. 
Wenn daher die Atemschutztauglichkeit zum Zeitpunkt des Lehrveranstaltungsbesuches noch innerhalb des 
vorgeschriebenen Untersuchungsintervalls liegt, ist dies auf der Rückseite der Einberufungskarte zu bestätigen. 
 
 
Lehrveranstaltungsplan zum Download: 

Der Lehrveranstaltungsplan (in Kalenderform) für das Schuljahr 2011 / 2012 kann auch aus dem Internet heruntergeladen 
werden. Die Datei finden Sie unter http://www.ooelfv.at unter dem Menü „Downloads – Berichte, Infos, ...“ – 
„Lehrveranstaltungsplan 2011/2012“ oder im Dienstordner unter „Ausbildung“. 
Das File steht in PDF-Format zur Verfügung, welches mit dem Adobe Acrobat Reader (frei verfügbar) systemunabhängig 
gelesen werden kann. 
 


